
Bekanntmachung 
der Stadtwahlleiterin der Landeshauptstadt Schwerin 

Endgültiges Wahlergebnis für die Stichwahl zur Wahl 
der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 

der Landeshauptstadt Schwerin am 26. April 2026 

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. April 2026 folgendes 
Wahlergebnis für die am 26. April 2026 durchgeführte Stichwahl zur Wahl der 
Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Schwerin 
festgestellt: 

Gemeinde 

Erfasste Wahlbezirke ... 
Berechnete Wahlbezirke 

Wahlberechtigte o. Sperrvermerk "W'r 

Wahlberechtigte m. Sperrvermerk "W" 
Wahlberechtigte nach § 25 

Wahlberechtigte 
Wähler 

dar. Wähler mit Wahlschein 
Wahlbeteiligung 

Ungültige Stimmen ... 
Gültige Stimmen 
Abgegebene Stimmen 

13004000 Schwerin, Landeshauptstadt 

79 
79 von 79 

62 771 
15 099 

0 

77 870 
32 419 
12 432 

416 % 

572 1,8 % 
31 847 98,2 % 
32 419 

Name Stimmen 
°/ 
/O 

Ehlers, Sebastian (CDU) 

Pfeifer, Mandy (SPD/Die Linke) 

17 202 54,0 

14 645 46.0 

Nach § 67 Absatz 2 Satz 6 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg­
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) vom 16. Dezember 2010 
(GVOBI. M-V S. 690), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 
(GVOBI. M-V S. 154, 183) ist bei der Stichwahl als Oberbürgermeisterin oder 
Oberbürgermeister gewählt, wer von den gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl 
erhalten hat. Der Wahlausschuss stellte fest, dass Sebastian Ehlers die höchste 
Stimmenanzahl erreicht hat und damit gewählt worden ist. 



Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Gültigkeit der Wahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Schwerin können alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes innerhalb von 
zwei Wochen nach der Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses Einspruch 
erheben. Das gleiche Recht steht auch nicht wahlberechtigten Bewerberinnen und 
Bewerbern zu. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe 
bei der Stadtwahlleiterin der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin 
zu erheben. 

Schwerin, den 30. April 2026 


